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554 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIII. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung neu 
erlassen werden (KWK-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie 

in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-
VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

Geltungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die bundesweit gleichmäßige Verteilung der durch die Förderung 

der Erzeugung elektrischer Energie in KWK-Anlagen entstehenden Aufwendungen. 
(2) Gegenstand der Förderung sind folgende Bereiche: 

 1. Förderung durch Vergütung eines Teils der Aufwendungen für den Betrieb von bestehenden und 
modernisierten KWK-Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung; 

 2. Förderung durch Investitionszuschüsse für neue KWK-Anlagen mit Ausnahme der in § 12 des 
Ökostromgesetzes enthaltenen Tatbestände. 

Umsetzung von Gemeinschaftsrecht 
§ 3. Durch dieses Gesetz werden die Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärme-

bedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/42/EWG, ABl. Nr. L 52/50 vom 21.02.2004 S. 50, und die Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, 
ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 37, umgesetzt. 

Ziele 
§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, durch die Unterstützung von bestehenden KWK-Anlagen zur 

öffentlichen Fernwärmeversorgung deren weiteren Betrieb sicherzustellen und deren Modernisierung zu 
fördern. 

Begriffsbestimmungen 
§ 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „bestehende KWK-Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung“ jene Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, für die vor dem 1. Jänner 2003 die für die Errichtung notwendigen Genehmi-
gungen erteilt wurden; 

 2. „KWK-Anlagen“ („Kraftwärmekopplungsanlagen“), Anlagen zur Erzeugung von elektrischer 
Energie, in denen aus Primärenergieträgern gleichzeitig elektrische Energie und Nutzwärme er-
zeugt wird; 
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 3. „KWK-Energie“ elektrische Energie, die unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt 
bei der Erzeugung von Nutzwärme hergestellt wird; 

 4. „modernisierte KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, für die eine Inbetriebnahme nach dem 
1. Oktober 2001 erfolgte, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50% der Kosten einer 
Neuinvestition der Gesamtanlage (ohne Baukörper) betragen; 

 5. „neue KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen mit Investitionszuschüssen, deren Baubeginn nach 
dem 1. Juli 2006 erfolgt, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50% der Kosten einer 
Neuinvestition der Gesamtanlage (inklusive Baukörper) betragen und deren Abwärme in einem 
solchen Ausmaß für die Wärmeversorgung oder die Prozesswärmeerzeugung (wirtschaftlich) ge-
nutzt wird, dass das Effizienzkriterium (§ 8 Abs. 2) erfüllt wird; 

 6. „öffentliche Fernwärmeversorgung“ die entgeltliche Abgabe von Nutzwärme für Raumheizung 
und Warmwasser über ein Leitungsnetz in einem bestimmten Gebiet zu Allgemeinen Bedingun-
gen an eine Mehrzahl von Kunden. 

(2) Im Übrigen gelten die Definitionen des Ökostromgesetzes (ÖSG) sowie des Elektrizitätswirt-
schafts- und –organisationsgesetzes (ElWOG). 

(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei der An-
wendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden. 

Herkunftsnachweise 
§ 6. Die Anerkennung der Herkunftsnachweise sowie die Überwachung ist in den aufgrund der 

grundsatzgesetzlichen Regelung des § 42a ElWOG erlassenen Landesgesetze geregelt. 
Förderung der KWK-Energie 

§ 7. (1) Eine Förderung der Erzeugung von elektrischer Energie, die unmittelbar und effizienzmaxi-
miert als Koppelprodukt bei der Erzeugung von Fernwärme hergestellt wird, aus bestehenden oder mo-
dernisierten KWK-Anlagen (§ 8) ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass 
 1. deren Betrieb der öffentlichen Fernwärmeversorgung dient und 
 2. eine Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes und der CO2-Emissionen im Vergleich zu ge-

trennter Strom- und Wärmeerzeugung erzielt wird. 
(2) Bei neuen KWK-Anlagen mit einer Engpassleistung über 2 MW ist eine Förderung auch dann 

zulässig, wenn sie der Erzeugung von Prozesswärme dienen, die sonstigen im Abs. 1 enthaltenen Voraus-
setzungen zutreffen und die in § 8 Abs. 2 enthaltenen Effizienzkriterien erfüllt werden. Eine Förderung 
neuer KWK-Anlagen ist auch dann zulässig, wenn die Energieträger Abfall, Klärschlamm oder Ablauge 
zumindest teilweise eingesetzt werden. Die Einrechnung von Raumwärme ist zulässig, sofern die öffent-
liche Fernwärmeversorgung oder Erzeugung von Prozesswärme überwiegt. Durch diese Förderung soll 
die Errichtung von neuen KWK-Anlagen im Ausmaß von 2 000 MW (elektrisch) bis zum Jahre 2014 
unterstützt werden. 

(3) Die Förderung neuer KWK-Anlagen, für die bis zum 30. September 2012 alle für die Errichtung 
erforderlichen Genehmigungen in erster Instanz vorliegen und die bis spätestens 31. Dezember 2014 in 
Betrieb gehen, erfolgt in Form von Investitionszuschüssen. Auf Antrag des Anlagenbetreibers einer neuen 
KWK-Anlage sind nach Maßgabe der verfügbaren Mittel maximal 10% des unmittelbar für die Errich-
tung der KWK-Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive Grundstückskosten) als Investiti-
onszuschuss zu gewähren, maximal jedoch bei KWK-Anlagen 
 1. bis zu einer Engpassleistung von 100 MW ein Investitionszuschuss in Höhe von 100 Euro/kW 

Engpassleistung, 
 2. ab einer Engpassleistung von mehr als 100 MW bis 400 MW in Höhe von 60 Euro/kW Engpass-

leistung und 
 3. ab einer Engpassleistung von 400 MW in Höhe von höchstens 40 Euro/kW Engpassleistung, 
wobei das Investitionsvolumen sowie der durch den Investitionszuschuss abzudeckende Förderbedarf der 
Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse (§ 13c ÖSG) nachzuweisen ist. Der Ermittlung der Höhe des 
Förderbedarfs sind die für die Errichtung und Betriebsführung erforderlichen Aufwendungen sowie die 
Erlöse zugrunde zu legen, die bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu erwarten sind. Bei der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung gemäß Abs. 6 ist von einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 
sechs Prozent auszugehen. Bei der Ermittlung der zu erwartenden Erlöse ist der Durchschnittswert der 
letztverfügbaren EEX-Forwardpreise (falls diese nicht mehr verfügbar sind, möglichst ähnliche Werte) 
für die folgenden drei Kalenderjahre ab Erstellung des Gutachtens heranzuziehen. Weiters sind auch 
tatsächliche Wärmeerlöse zu berücksichtigen. 
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(4) Bei der Gewährung des Investitionszuschusses ist sicher zu stellen, dass das nach dem Gemein-
schaftsrecht höchstzulässige Förderausmaß nicht überschritten wird. Hat die Kommission harmonisierte 
Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Art. 4 der Richtlinie zur 2004/8/EG über die Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung festgelegt, ist die Einhaltung dieser Kriterien eine 
weitere Voraussetzung zur Gewährung von Investitionszuschüssen. Zusagen für Investitionszuschüsse 
haben nach Maßgabe und unter der Voraussetzung der vorhandenen Fördermittel (Abs. 5) zu erfolgen. 
Der Investitionszuschuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage und der erfolgten Prüfung der vorge-
legten Endabrechnungsunterlagen auszubezahlen. Akontierungszahlungen sind bei Vorliegen von Sicher-
stellungen (zB Bankgarantien, Patronanzerklärungen) und der Zustimmung des Beirats gemäß § 13b ÖSG 
zulässig. Die Endabrechnung ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. 

(5) Die für die Gewährung von Investitionszuschüssen aufzubringenden Fördermittel sind für die 
Jahre 2006 bis 2012 mit insgesamt 55 Millionen Euro begrenzt. Von diesen Mitteln sind 30% für die 
Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell verwendet werden, und 70% für die Förde-
rung von KWK-Anlagen zu verwenden, die nicht industriell verwendet werden. Sofern mit den zur För-
derung bestehender KWK-Anlagen für die Kalenderjahre 2003 bis 2005 vereinnahmten Mittel, die nicht 
zur Abdeckung der Mehraufwendungen der Betreiber von KWK-Anlagen gemäß § 8 erforderlich waren, 
nicht das Auslangen gefunden werden kann, ist in den gemäß § 8 Abs. 10 vorgesehenen Zuschlägen bzw. 
Zählpunktpauschalen ein Anteil vorzusehen, der zur Abdeckung der für die Investitionszuschüsse erfor-
derlichen Mitteln bestimmt ist. Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind nach dem Zeit-
punkt ihres Einlangens zu reihen und in der Reihenfolge ihres Einlangens zu behandeln. 

(6) Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind zwischen dem 1. Jänner 2007 und dem 
30. September 2012 schriftlich bei der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse einzubringen. Zusi-
cherungen hinsichtlich der Gewährung von Investitionszuschüssen können unter Beachtung der Bestim-
mungen der Abs. 4 und 5 bis 31. Dezember 2012 erfolgen. Den Anträgen sind die für die Errichtung der 
Anlagen maßgeblichen, einer Vollziehung zugänglichen, Genehmigungen oder Bewilligungen, eine Zu-
sammenstellung der Investitionskosten sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung entsprechend der dynami-
sierten Kapitalwertmethode anzuschließen. In der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist der für eine Verzinsung 
gemäß Abs. 3 erforderliche Investitionszuschuss auszuweisen. Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung zur 
Ermittlung des maximal möglichen Investitionszuschusses ist von einer Lebensdauer der Anlage von 15 
Jahren auszugehen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen und unter Bedachtnahme auf die Empfehlung des 
Beirates hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den Investitionszuschuss unter Abschluss eines 
Vertrages zuzusichern. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Angabe des Investitionszuschussbedarfs ist 
nach Vorlage der Endabrechnungsunterlagen über die Investitionshöhe zu aktualisieren und - ebenfalls 
von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt - der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse schriftlich vorzu-
legen. Irreführende Angaben führen zu einem Verlust des Anspruchs auf einen Investitionszuschuss. Sind 
die für die Gewährung von Investitionszuschüssen vorgesehenen Mittel (Abs. 5) erschöpft, kann ein In-
vestitionszuschuss nicht gewährt werden. 

Kostenersatz für KWK-Energie 
§ 8. (1) Betreibern von bestehenden und modernisierten KWK-Anlagen werden unter Berücksichti-

gung der Strom- und Fernwärmeerlöse die für die Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlichen Kosten 
in einem jährlich durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu ermittelnden Betrag in Cent pro 
kWh Stromerzeugung (Unterstützungstarif für KWK-Strom) durch die Energie-Control GmbH abgegol-
ten. Diese Kosten bestehen aus den Kostenkomponenten Brennstoffkosten, Kosten der Instandhaltung 
und Betriebskosten; ausgenommen sind bei bestehenden KWK-Anlagen die Kosten für eine angemessene 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Pensionszahlungen, Verwaltungskosten und Steuern. Bei moderni-
sierten KWK-Anlagen werden die Kosten für eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals, 
ausgenommen das eingesetzte Kapital für den Baukörper (§ 5 Abs. 1 Z 4), berücksichtigt. Für die Strom-
mengen, die nicht unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der Erzeugung von Fern-
wärme hergestellt werden, werden keine Kostenabgeltungen gewährt. Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit kann zur Feststellung des für die Bestimmung des Unterstützungstarifes maßgeblichen Sach-
verhaltes unabhängige Sachverständige beiziehen. 

(2) Eine im Vergleich zu modernen kalorischen Kraftwerksanlagen ohne Wärmenutzung wesentliche 
Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes von KWK-Anlagen liegt dann vor, wenn im Betrachtungs-
zeitraum folgende Relation für die Anlage erfüllt ist: 

2/3*W/B + E/B ≥ 0,6 
W = Wärmemenge (kWh), die an das öffentliche Fernwärmenetz abgegeben oder als Prozesswärme 

wirtschaftlich genutzt wird 
B = Gesamter Brennstoffeinsatz in kWh 



4 von 5 554 der Beilagen XXIII. GP - Regierungsvorlage - Gesetzestext 

E = Elektrische Energie (kWh), die an das öffentliche Elektrizitätsnetz abgegeben oder an der Gene-
ratorklemme gemessen wird. 
Die Berechnung des Effizienzkriteriums hat auf monatlicher Basis pro Anlage oder pro Betreiber zu er-
folgen. Auf ein Gesamtoptimum hinsichtlich Treibhausgasminderungen ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Den Betreibern von bestehenden oder modernisierten KWK-Anlagen, die mehr als 10% des 
Heizwertes des eingesetzten Brennstoffs als Fernwärmeenergie zur öffentlichen Fernwärmeversorgung 
nutzen, wird für die Jahre 2003 und 2004 ein Unterstützungstarif von 1,5 Cent/kWh KWK-Strom in je-
nem Umfang gewährt, als deren Anlagen die im Abs. 2 bestimmte Relation erfüllen. Die Förderung ab 
dem Jahre 2005 wird unter Anwendung der Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 bestimmt. 

(4) Für Anlagen, die die im Abs. 2 bestimmte Relation nicht erfüllen oder die nur 3% bis 10% des 
eingesetzten Heizwertes des eingesetzten Brennstoffs zur öffentlichen Fernwärmeversorgung nutzen, 
beträgt der Unterstützungstarif für die Jahre 2003 und 2004 höchstens 1,25 Cent/kWh. Die Förderung ab 
dem Jahre 2005 wird unter Anwendung der Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 bestimmt. 

(5) Die Förderung von bestehenden KWK-Anlagen ist bis 31. Dezember 2008 begrenzt. Für moder-
nisierte KWK-Anlagen endet diese Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2010. 

(6) Die Betreiber der KWK-Anlagen haben mit dem Antrag auf Prüfung des Mehraufwandes alle er-
forderlichen Unterlagen beizulegen und auf Verlangen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit die 
Unterlagen entsprechend zu ergänzen. Dies gilt ebenfalls für Überprüfungen seitens des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit. Dem Antrag sind alle relevanten Daten und Unterlagen, die zur Beurteilung 
des Sachverhaltes notwendig sind, beizuschließen. Zu diesen Daten und Unterlagen zählen insbesondere 
die Aufstellung aller Kosten der Erzeugungsanlagen, die Darstellung der Marktpreisentwicklung und 
Abschätzungen für die beantragte Zeit der Abnahme, die Erlöse aus dem Verkauf der Fernwärme samt 
den Verträgen zur Lieferung von Fernwärme, die Eigentums- und Vertragsverhältnisse, die fernwärmere-
levanten Teile der Erzeugungsanlage betreffend, Anlagengenehmigungsbescheide und sonstige Bescheide 
die Anlage betreffend, in der Vergangenheit abgeschlossene Stromlieferungsverträge sowie aktuelle 
Stromlieferungsverträge, Verträge über Brennstoffbezug, Produktionsmengen von Fernwärme und elekt-
rischer Energie in den letzten 10 Jahren und deren zeitliche Aufschlüsselung (monatlich), alle aktuellen 
Stromlieferungsverträge von allen Anlagen des Betreibers sowie Anteil der Fernwärmeproduktion der 
Anlage an der gesamten Aufbringung von Fernwärme im Fernwärmenetz. 

(7) Der abzugeltende Mehraufwand (KWK-Unterstützungstarif) pro kWh für den gleichzeitig mit 
Fernwärme erzeugten Strom wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für jeweils ein Kalen-
derjahr im Voraus für die jeweilige Anlage bestimmt. Die Betreiber von KWK-Anlagen haben ihre Anla-
gen so einzusetzen, dass ein möglichst effizienter Betrieb sichergestellt wird. 

(8) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit berechtigt, amtswegig eine Überprü-
fung vorzunehmen, ob die tatsächliche Entwicklung der Kostenstrukturen und des Betriebes der Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage den bei der Festlegung des Mehraufwandes zugrunde gelegten Annahmen ent-
spricht. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zur Feststellung dieses Sachverhalts auch 
unabhängige Sachverständige beiziehen. Sollten die bei der Festlegung des Mehraufwandes zugrunde 
gelegten Annahmen nicht zutreffen, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den abzugeltenden 
Mehraufwand neu zu bestimmen. 

(9) Bei Lieferungen und Leistungen von Unternehmen, die mit dem Eigentümer oder Betreiber der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eigentumsrechtlich verbunden sind, ist die Angemessenheit der Preise 
durch eine Dokumentation der verbindlichen Preisangebote von Unternehmen, die nicht mit dem Eigen-
tümer oder Betreiber der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eigentumsrechtlich verbunden sind, darzulegen. 

(10) (Verfassungsbestimmung) Die Finanzierung des Mehraufwandes für KWK-Anlagen erfolgt ab 
dem 1. Jänner 2007 durch das Zählpunktpauschale gemäß § 22a ÖSG. Davon sind Mittel in Höhe von 55 
Millionen Euro für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 7 Abs. 3 zur Verfügung zu stel-
len. Von diesen Mitteln sind 30% für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell 
verwendet werden und 70% für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die nicht industriell 
verwendet werden. In den Jahren 2003 und 2004 darf der KWK-Zuschlag höchstens 0,15 Cent/kWh und 
in den Jahren 2005 und 2006 höchstens 0,13 Cent/kWh betragen. In den Jahren 2007 und 2008 dürfen 
höchstens jeweils 54,5 Millionen Euro und in den Jahren 2009 und 2010 höchstens jeweils 28 Millionen 
Euro über das Zählpunktpauschale gemäß § 22a ÖSG für die Unterstützung von KWK Anlagen bereitge-
stellt werden. Ab dem 1. Jänner 2007 ist die Einhebung eines KWK-Zuschlages in Cent/kWh unzulässig. 
Nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt keine Unterstützung bestehender und nach dem 31. Dezember 2010 
keine Unterstützung modernisierter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Nach dem 30. September 2012 
können keine Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen für neue KWK-Anlagen gestellt wer-
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den. Kann mit den Zuschlägen bzw. mit den aus dem Zählpunktpauschale aufzubringenden Mitteln nicht 
das Auslangen gefunden werden, sind die Unterstützungen gemäß Abs. 1 für alle bestehenden und mo-
dernisierten Anlagen anteilsmäßig zu kürzen. 

(11) Die Energie-Control GmbH hat im Rahmen der gemäß § 22a ÖSG bereitgestellten Mittel die 
Abwicklung des Kostenersatzes für KWK-Energie durchzuführen. 

(12) Zur Bestimmung der Stromerlöse gemäß Abs. 1 ist ein gewichteter Marktpreis anzuwenden. 
Dieser errechnet sich aus den an der EEX oder, sofern keine entsprechenden Daten bei der EEX mehr 
vorliegen, einer anderen repräsentativen Strombörse, an den Handelstagen der Monate Juli, August und 
September des laufenden Jahres notierenden gemittelten Preisen für Base- und Peakquartalfutures für das 
jeweils folgende Jahr. Zur Berücksichtigung der tageszeitlichen und saisonalen Einsatzcharakteristik ist 
ein Baseanteil von 95% und Peakanteil von 5% anzusetzen sowie eine Quartals-Future-Gewichtung von 
37% für das erste Quartal, 17% für das 2. Quartal, 10% für das 3. Quartal und 36% für das 4. Quartal 
zugrunde zu legen. 

Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen 
§ 9. Die Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen erfolgt durch die Abwicklungsstel-

le für die Gewährung von Investitionszuschüssen (§ 13 ÖSG). Im Rahmen der Richtlinien für die Gewäh-
rung von Investitionszuschüssen gemäß § 13d ÖSG sind auch Regelungen über die Gewährung von In-
vestitionszuschüssen nach diesem Bundesgesetz zu erlassen. 

Aufbringung der Mittel 
§ 10. Die für die Gewährung von Förderungen nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Mittel, 

werden durch das Zählpunktpauschale (§ 22 ÖSG) aufgebracht. 
Übergangsbestimmungen 

§ 11. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängigen Verfahren sind nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes weiterzuführen, wobei § 30c und § 30d ÖSG, BGBl. I 
Nr. 149/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2008, sinngemäß anzuwenden sind. 

Schlussbestimmungen 
§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder gemein-

schaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden. 

(2) Betreiber von anerkannten Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger sind zur Ausgabe von 
handelbaren Zertifikaten berechtigt, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat, EWR-Vertragsstaat oder in 
einem Drittstaat Verwendung finden können. 

Inkrafttretensbestimmungen 
§ 13. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten nach Genehmigung oder Nichtuntersagung 

der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV in Kraft. Der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit hat diesen Zeitpunkt im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 


